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I.1 Anlass der Planung   
  

 
Im Zuge der Weiterentwicklung des Bahnhofumfeldes ist auf zwei Grundstücken sowie 
einem Teilgrundstück westlich der Elisabethstraße eine Fläche für den Neubau eines 
Bürogebäudes geplant. Hierzu wurde ein Antrag auf Vorbescheid am 31.03.2014 gestellt. 
Es ist vorgesehen, das Gebäude durch eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG, 
der DB Regio als zentralen Standort für Süddeutschland zu nutzen. Konkret ist eine 
Standortkonzentration von DB Autobus Bayern mit insgesamt ca. 60 Arbeitsplätzen 
angedacht. Ein entsprechender langfristiger Mietvertrag wurde bereits geschlossen.  
Das Bauvorhaben hat für die Deutsche Bahn Modellcharakter. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass sich am Standort Ingolstadt mit seiner für Bayern zentralen Lage und 
der sehr guten infrastrukturellen Anbindung weitere DB Gesellschaften ansiedeln. 
Südlich dieser Grundstücke ist daher ein weiteres Grundstück (Flurnummer 5325/151, 
Gemarkung Ingolstadt) als Fläche für Büro- oder Verwaltungsgebäude vorgesehen. 
 
 
 

I.2 Bestandssituation und derzeitige Nutzung   
 
 
Ausgehend von den Untersuchungen für das Sanierungsgebiet „Prinzenviertel“ im Jahr 
1993 wurde zur Umsetzung der Maßnahme der Bebauungsplan Nr. 109 K „Prinzenviertel 
Süd“  der Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 29.04.1993 gefasst. Am 09.11.1995 wurde 
der Bebauungsplan als Satzung beschlossen und ist seit dem 01.02.1996 rechtsverbindlich. 
 
 

 
Prinzenviertel, Luftbild vom 02.07.1993, Quelle: Landesluftbildarchiv Bayer. Landesvermessungsamt 
 
 
Zweck des Bebauungsplanes Nr. 109 K war im Wesentlichen die Nachverdichtung des 
durch die bestehende Straßenrandbebauung gebildeten Innenhofbereiches mit 
Wohngebäuden. Durch die Überplanung in diesem Bereich entfielen dort die vorhandenen 
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Stellplätze sowie ein Teil der bestehenden Mieterkleingärten. Die Stellplätze wurden im 
Parkhaus am Bahnhof nachgewiesen. Für die entfallenen Mietergärten sind private 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung Kleingärten östlich der Wohnbebauung im 
Bebauungsplan auch auf den vom Rahmenplan überdeckten Grundstücken festgesetzt 
wurden. 
 
Luftbilder verschiedener Jahrgänge dokumentieren, dass seit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes auf diesen  Grundstücken keine weiteren Mietergärten angelegt wurden 
sind. Stattdessen unterlagen bzw. unterliegen diese Flächen temporären Nutzungen wie 
Lager- oder Stellplätzen. 
 

 
Prinzenviertel, Luftbild 2013, schwarz umrandet: Flächenumgriff des Rahmenplanes  
Quelle: vianovis.net/ingolstadt 
 
Durch das konkrete Bauvorhaben soll dieser Bereich einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung zugeführt werden. 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt weist den zur Überplanung 
anstehenden Bereich als Mischgebiet aus. 
 
 
 

I.3 Umgriff Rahmenplan   
 
 
Der Flächenumgriff des Rahmenplanes umfasst ganz oder teilweise (*) folgende 
Grundstücke der Gemarkung Ingolstadt: 
 
5325/151, 5325/180, 5325/181 und 5526*. 
 
Das Planungsgebiet liegt ca. 2,5 km Luftlinie südlich vom Stadtkern der Stadt Ingolstadt 
nahe östlich der Münchener Straße.  
 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 0,4 ha. 
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I.4 Planungsziele 
 
 
Bezüglich der Art der Nutzung sind im Umgriff des Rahmenplanes zukünftig Büro- und 
Verwaltungsgebäude zulässig. Diese Nutzung ist damit angelehnt an die festgesetzte 
Mischgebiets-Nutzung im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 109 K. 
Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, sowie Bordelle sollen explizit 
ausgeschlossen werden. 
 
Die Größe und die Lage der Baukörper sind in der Plangrafik dargestellt. Mit den maximal 
zulässigen drei Vollgeschossen ergeben sich entsprechend maximale Geschossflächen. 
Die festgelegte Zahl der Vollgeschosse entspricht damit der im südwestlichen Teil des 
Bebauungsplanes Nr. 109 K festgesetzten höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse. Die 
Wandhöhe wird auf maximal 12,00 m begrenzt. Als Dachform sind Flachdächer oder flach 
geneigte Dächer bis maximal 7° Dachneigung zulässig. 
 
Die notwendigen Stellplätze sind oberirdisch oder in Tiefgaragen nachzuweisen. Die Zahl 
der Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt Ingolstadt in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Baugenehmigung. Für die Erschließung des ruhenden 
Verkehres sind im Rahmenplan mögliche Zufahrten von der Elisabethstraße dargestellt. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 109 K sind in Ost-West-Richtung zwei 
Fußwegverbindungen festgesetzt. Beide Verbindungen wurden bislang nicht dem 
Bebauungsplan gemäß realisiert und werden zukünftig auch dort nicht umgesetzt werden 
können. Stattdessen hat sich eine Verbindung etwa mittig zwischen den festgesetzten 
Trassen entwickelt. Sie liegt an der nördlichen Grenze des Rahmenplanes. Der ca. 2,00 m 
breite Fußweg ist im Plan dargestellt und dinglich zu sichern. In diesem Bereich verläuft 
auch ein Mittelspannungskabel der Stadtwerke Ingolstadt. Dieses ist ebenfalls dinglich zu 
sichern. 
 
Die beiden Ahornbäume im südwestlichen Teil des Geltungsbereiches sind zu erhalten. 
Entlang der westlich anschließenden Kleingärten ist ein Grünstreifen mit Bepflanzung in 
Form von Bäumen und Sträuchern als Sicht- und Lärmschutz einzuplanen. Entlang der 
Elisabethstraße ist auf dem privaten Grundstück ein Grünstreifen mit Alleebäumen 
anzulegen. Diese Baumreihe entspricht auch den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
109 K. 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt am 08.09.14 
 
 
Stadtplanungsamt Ingolstadt 
Sachgebiet 61/2 
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